
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2021/0900 

Der Oberbürgermeister 
  

IV/KSL-KSL 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
09.08.2021 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Rat der Stadt Leverkusen zu Ziffer 
II. 

19.08.2021 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Gnehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung  
- Anpassung der Kulturförderrichtlinien 
 
Beschlussentwurf: 
 
I. Weil es sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit handelt, beschließen die Unter-

zeichner gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW: 
 

Die Richtlinien für den Fördertopf „Corona-Kulturhilfen“ bleiben unverändert und 
werden lediglich insoweit angepasst: 
 
Notfallhilfen für Kulturvereine und -initiativen: 
Grundvoraussetzung für die Beantragung einer Notfallhilfe aus diesem Fonds ist 
das Vorliegen einer durch die Corona-Pandemie (neu: oder durch die Folgen der 
Hochwasserkatastrophe im Juli 2021) entstandenen Notlage. 
 
Der Fördertopf wird umbenannt in „Corona- und Hochwasserkatastrophe-
Kulturhilfen“. 
 
Im Zuge dieser Anpassung wird auch die Fristgebung der Richtlinie auf 2021 aktua-
lisiert und der nächste Abgabeschluss für Anträge vom 15. auf den 31. August 2021 
verlegt. 

 
Leverkusen, 09.08.2021 
 
gezeichnet: 
In Vertretung 
Adomat Rf. Arnold Rf. Di Padova 
(zugleich in Vertretung 
des Oberbürgermeisters) 
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II. Vorstehende Dringlichkeitsentscheidung wird gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 GO NRW 
genehmigt. 

 
gezeichnet: 
In Vertretung 
Adomat 
(zugleich in Vertretung 
des Oberbürgermeisters) 
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 
 

 Ja – ergebniswirksam 
Produkt:       Sachkonto:       
Aufwendungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle       
 in Höhe von       € 
 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr: 2022 
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen:       €  

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:       

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):       € 
Produkt:       Sachkonto       
 
Einsparungen ab Haushaltsjahr:       

 Personal-/Sachaufwand:       € 
Produkt:       Sachkonto       
 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:              
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige 
Nachhaltigkeit 

 

 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Aufgrund der aktuellen Hochwasserkatastrophe wird der Fördertopf „Corona Kulturhil-
fen“ auch Kultureinrichtungen zugänglich gemacht, die unter den Folgen des Hochwas-
sers vom 14./15.07.2021 in Leverkusen leiden. Das erklärte Ziel des Fonds, durch die 
„Kulturhilfen“ den Fortbestand der Institutionen und Initiativen der freien Kulturszene in 
Leverkusen zu sichern, kann gleichermaßen auf die Auswirkungen der Hochwasserka-
tastrophe übertragen werden, welche den Fortbestand von kulturellen Einrichtungen 
derzeit gefährden. 
 
Die Förderrichtlinien (siehe Anlage) bleiben unverändert und werden lediglich insoweit 
angepasst: 
 
Notfallhilfen für Kulturvereine und -initiativen: 
Grundvoraussetzung für die Beantragung einer Notfallhilfe aus diesem Fonds ist das 
Vorliegen einer durch die Corona-Pandemie (neu: oder durch die Folgen der Hochwas-
serkatastrophe im Juli 2021) entstandenen Notlage. 
 
Der Fördertopf wird umbenannt in „Corona- und Hochwasserkatastrophe-Kulturhilfen“. 
Über die Vergabe der Mittel in diesem Fonds entscheiden die kulturpolitischen Spreche-
rinnen und Sprecher, deren Einverständnis zu o. g. Vorgehen im Vorfeld eingeholt wur-
de.  
 
Da die Gelder für den Fördertopf „Corona-Kulturhilfen“ in 2021 zum Teil auch aus nicht 
verbrauchten Projektgeldern des Fördertopfes „Veranstaltungen im Stadtgebiet“ stam-
men, wurde auch das Einverständnis der hier zuständigen Jury (u. a. gewählte Mitglie-
der der freien Kulturszene Leverkusen) eingeholt.  
 
Beide Jurys stimmten einstimmig zu. 
 
Begründung der äußersten Dringlichkeit: 
 
Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat auch die Kultureinrichtungen in Lever-
kusen getroffen. Um schnell helfen zu können, ist es notwendig, betroffenen Institutio-
nen Mittel zugänglich zu machen.  
 

Anlage/n:  

Richtlinie Corona-Kulturhilfen 
 



Notfallfonds „Kulturhilfen“ 
 
Der Hauptausschuss hat am 23. April 2020 beschlossen, dass die Stadt Leverkusen 
aus dem städtischen Haushalt aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Lage infolge 
der Corona-Krise ergänzend zu den im laufenden Wirtschaftsplan der KSL für „Kul-
turförderung“ eingestellten Finanzmittel von 90.000 Euro für das Jahr 2020 maximal 
zusätzlich weitere 90.000 Euro für „Kulturhilfen“ zur Verfügung stellt.   
 
Die Verwaltung wurde beauftragt, unter Einbeziehung der kulturpolitischen Spreche-
rinnen und Sprecher zeitnah Kriterien zu erarbeiten, wie diese zusätzlichen Mittel 
„Kulturhilfen“ verteilt werden können und legen diese im nächsten Turnus der Politik 
zur Entscheidung vor.  
 
Dargelegt wird, wie durch die „Kulturhilfen“ der Fortbestand der Institutionen und Initi-
ativen der freien Kulturszene in Leverkusen gesichert werden kann.  
   
 
Vorbemerkung: 
Die freie Kulturszene in Leverkusen ist – mit professionellem künstlerischem Output 
– überwiegend ehrenamtlich organisiert. Das bedeutet, dass Akteure meist nicht von 
ihrem künstlerischen Schaffen leben.  
 
Anträge können zum Stichtag 15. August und zum 1. November 2020 gestellt wer-
den.  
 
Eine Jury – bestehend aus den kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprechern – ent-
scheidet über die Vergabe der Mittel. Der Betriebsausschuss der KulturStadtLev er-
hält eine Übersicht zur Kenntnis.  
 
Ein rechtlicher Anspruch auf Förderung besteht nicht.  
 
Der Antrag wird an die KulturStadtLev gestellt, und die Mittel werden dort abgerech-
net. 
 
 
Notfallhilfen für Kulturvereine und -initiativen 
 
Grundvoraussetzung für die Beantragung einer Notfallhilfe aus diesem Fonds ist das 
Vorliegen einer durch die Corona-Pandemie entstandenen Notlage.  
 
Die Förderung durch die Stadt Leverkusen erfolgt nicht nachrangig zu den Hilfen von 
Land und Bund. Die Stadt Leverkusen beachtet dabei den Umstand, dass die über-
wiegend ehrenamtlichen Akteure weder über personelle noch Wissens-Ressourcen 
verfügen, um eine überlokale Förderung zu beantragen. Wurde jedoch eine solche 
Förderung (oder eine andere Kompensation zum Beispiel in Form von Spenden) er-
zielt, wird diese im Rahmen eines zu erstellenden Verwendungsnachweises in Abzug 
gebracht. Doppel- und Überkompensation sollen hierdurch vermieden werden. 
 
Als Ausnahme gelten hier die soziokulturellen Zentren, für deren Existenzsicherung 
die Landesregierung rund 4,4 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt hat. 
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Daher erhalten diese eine Förderung durch die „Kulturhilfen“ der Stadt Leverkusen 
nur im Nachrang. 
 
1. Ausgleich von Einnahmeausfällen: 
Antragsberechtigt sind alle nicht gewerblich tätigen, in Leverkusen ansässigen, Kul-
turinstitutionen wie Veranstaltungshäuser, Theater, Chöre, Kunstvereine und andere 
Initiativen.   
 
Der Antragstellende legt für den betrachteten Zeitraum 2020 eine Einnahme-/Aus-
gabe-Übersicht aus 2019 vor, auf deren Grundlage das entstandene Defizit in der zu 
erwartenden Bilanz dargestellt wird. Für den so ermittelten Betrag kann ein Antrag 
auf Kompensation gestellt werden. 
 
Für die Antragstellung werden eingereicht: 
Antragsformular mit Darstellung der beantragten Fördersumme 
Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in 2019 versus 2020 
Darstellung von Rücklagen   
Beschreibung der aktuellen Situation der Kulturinitiative 
Bei soziokulturellen Zentren Versicherung, dass eine Corona-bedingte Förderung auf 
Landesebene abgelehnt wurde 
 
 
2. Beihilfen: 
Über die Notfallhilfen hinaus werden, unabhängig von der finanziellen Lage einer 
Kulturinstitution, Beihilfen für Mehrkosten im Zuge der Corona-Pandemie gewährt.  
 
Antragsberechtigt sind alle nicht gewerblich tätigen, in Leverkusen ansässigen, Kul-
turinstitutionen, denen durch die Corona-Pandemie gestiegene Kosten durch zu tref-
fende Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes entstehen. Beispiele: Bauli-
che Veränderungen im Kassenbereich, Einsatz von Aushilfen im Kassen-/Servicebe-
reich, der nicht wie gewohnt von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern geleistet wer-
den kann, weil diese zur Risikogruppe gehören. Der Nachweis erfolgt im Rahmen ei-
nes Verwendungsnachweises. Eine Förderung kann auch rückwirkend bis zum 15. 
März 2020 erfolgen. 
 
 
 
Notfallhilfen für in Leverkusen ansässige Künstlerinnen und Künstler 
 
Künstlerinnen und Künstler leiden als Einzelkämpfer ganz besonders unter den Fol-
gen der Corona-Pandemie. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass der Künstler 
bzw. die Künstlerin nachweislich mit Erstwohnsitz in Leverkusen gemeldet ist und 
dass eine Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse vorliegt.  
 
Folgende Unterlagen müssen eingereicht werden: 

- Antragsformular 
- Darlegung aktueller Einnahmen 2020 (auch Landes-/Bundesmittel) 
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